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E n t n u r f

Gesetz, nit dero das Wiener Jagdgesetz geändert wird

Der Wiener Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Wiener Jagdgesetz, LGBI. für Wien Nr. 6/)_94A, in der Fassung des
cesetzes LGBl, für Wien Nr. 3I/L9BZ, vird vie folgt geändert:

1. S 2 letzter Satz lautet:

I'Dabei. ist insbesondere die Erhaltunq gefährdeter und enpfindlicher
wildarten zu berücksichtigen und auch auf die rnteressen der Land-
und Forstlrirtschaft entsprechend Bedacht zu nehmen.I

2 .  In  den SS 49 Abs.  l  und  Abs.  3  1 i t .  a  unr l  b ,  50  Abs .  4  l i t .  c
u n d  A b s .  6 ,  5 1  A b s .  1 l i t .  u ,  d 3  A b = .  : .  E i n l e i t u n g  u n d  I i t .  ) , 5 4 ,
55 Abs. 1, 64 Abs. 1 1it .  c sowie in der überschrif t  zu S 54 wird
der Ausdruck itJahres j agdkarterr jeweils durch rLandesjagdkarter

ersetzt.

3. In den SS 49 Abs. 1 und 93 Abs. 2 wird der Ausdruck
'rorganen der öffentlichen Sicherheitrr durch 'rorganen des öffent-'  
l ichen Sicherheitsdienstes" ersetzt.
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4. 5 50 Abs. 1 bis 3 sant Überschrif t  lautet:

rrAusstellung von Landesjagdkarten und
ermäBigten Landes j agdkarten

S 50. (1) Personen, velche den Nachveis der jagdlicben Eigmung
(Abs. 3 und 4) und des Erlages des trtitgliedsbeitrages an den t{ie-
ner Landesj agdverband erbringen und bei denen keine Venreigerungs-
grilnde (S 53) vorliegen, ise auf Äntrag von Hagistrat eine Landes- ,
jagdkarte auszustel len.

(2) Die Landesjagdkarte ist nur in verbindung mit den Nach!üeis
über den Erlag des Mitgliedsbeitrages an den l{iener landesj agd-
verband güftig. Dieser ist vor Ausfolgnrng der Landesj agdkarte,
sonst vor Beginn jeden Jahres fä11i9. Sein rechtzeit iger Erlag
bewirkt die Verlängerung der Gültigkeit der Landesjagdkarte fitr
ein lreiteres Jagdjahr. Andernfalls erlangt die Landesj agdkarte
erst mit Erlag dieses Beitrages ihre GüIt igkeit  für das laufende
Jagdjahr.

(3) Der Nachwej.s der jagdlichen Eignung 1st durch ei.ne entspre-
chende Bescheinignrng des Wiener Landesj agdverbandes zu erbringen.
Diese ist auszustellen, lrenn der Bewerber um eine Landesj agdkarte
entueder innerhaLb der letzten z!rö1f Jahre die Jagdprüfung geroäß
s 52 erfolgreich abgeJ.egt oder innerhalb desselben zeitraumes eine
Jagdkarte des landes Wien besessen hat oder einen der in Abs. 4
genannten Nachweise zu eibringen vernag.rr

5 .  S  50  Abs .  5  lau te t :

rr(5) Abgesehen von den in Abs. 2 erster Satz genannten Fa}l wird
eine Jagdkarte auch dann ungril lt i.g, wenn di.e behördlichen Eintra-
lIungen, Unterschriften oder Slenpel unkenntlich gelrorden sind, das
Lichtbild fehlt oder den rnhaber nicht nehr einsandfrei erkennen
Iäßt oder Beschädigungen oder üerknale ihre Vollständigkeit, Ein-
heit oder Echtheit in Frage stel len. 'r
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6 .  S  53  Abs .  2  } i t .  a  lau te t :

ra) vom Ausspruch einer Strafe nach S 12 Abs. 1 des Jugend-
gerichtsgesetzes 1988 - Jcc, BGBI. Nr. 599, abgesehen oder

der Ausspruch der strafe vorbehalten und eine Probezeit
bestirnrnt vurde (S 13 Abs. 1 Jcc), solange die Strafe nicht
rechtskräftig ausgesprochen Irorden isti't

7. Dem S 53 wird folgender Abs. 3 angefügt:

i(3) Der Uagistrat bat spätestens a1le fünf Jahre, bezogen
auf die Ausstellung der Landesj agdkarte, zu prüfen, ob Verweige-
rungsgründe nach Abs. 1 eingetreten sind.r'

8. S 57 Abs. 1 lautet:

rr(1) Die ordentl iche Mitgl iedschaft zun Wiener Landesjagdver-
band wird durch den Erlag des lilitgliedsbeitrages ervorben. Sie
erlischt drei. I'tonate nach Ablauf der cültigkeit der Jagdkarte des
betreffenden Mj.tgliedes (S 50 Abs. 2 und 5) oder mit deren Entzug
( s  5 4 )  .  "

9.  S  59  Abs .  1  lau te t :

n(i) Der Magistrat hat den Wiener Landes jagdverband unverzügIich
unter Angabe des Vor- und Zunanens, des Geburtsdatums und der
Wohnadresse i,iber die Ausstellung, die Verweigerung oder den Entzug
von Landes j agd.karten zu verständigen. rl

10. fn S 68 Abs. 2 entfälI t  bei der Zit ierung des VStc die
Jahreszahl x195orl

11 .  5  73a Abs.  4  I i t .  b  en t fä I l t ,  1 i t .  c  e rhä l t  d ie
Bezeichnung 1it .  b.

12 .  S  73a Abs.  8  lau te t :

"(8) HorstbäuDe und HorstpLätze von Greifvögeln dürfen nlcht
beschädigt werden. Ihre Veränderung sowie die Beunruhigrung der
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darin horstenden vöge1 ist verboten.
wirtschaftLiche Uaßnahmen sind hievon

UnerläBlich notvendige f,orst-
ausgenonmen. tl

.sant tlberschrift ei.ngefilgt:13. Nach S 73a l r i rd folgender S 73b

rrschutz von Brut- und Raststätten des
Haar- und Federwildes

S 73b. (1) Jede nutwillige Beschädigung, Zerstörung oder Ent-
fernung von Brut- und Raststätten des jagdbaren Haarwildes sowie
jede nutwillige Entfernung, Beeinträchtigmng oder Beunruhigiung der
Jungtiere, soweit diese Handlungen nicht bereits unter die verbote
des S 80 Abs. 3 fa11en, sind verboten.

(2) Jede nutwillige Beschädigrung, Zerstörung oder EntfernungT von
Brut- und Raststätten des jagdbaren Federwildes, jede nutwillige
Beschädigung, Zerstörung oder Entfernung ihrer Eiei sowie jede

nutwillige Entfernung, Beeinträchtigung oder Beunruhigung der
Nestlinge, soveit diese EandLungen nicht bereits unter die Verbote
des S 73a Abs. I  fal len, sind verboten.r l

14. S gg erster satz lautet:

I 'Das Erlegen von Wild bei Nacht, das ist die Zeit von einer
stunde nach sonnerruntergang bis eine stunde vor sonnenaufgang so!,rie
die Verwendung künstlicher Lichtquellen und Restiichtaufheller
bein Fangen oder Erlegen von W-i1d ist verboten. rl

15. S gO samt Überschrif t  lautet:

rrFangfen und Vergiften von Wild

(1) Wi. ldkaninchen, Dachs, Fuchs, Marder, I l t is, Wiesel, Bisanratte,
Krähe und Elster können in Fall.en und in anderen vorrichtungen zun
selbstfangen mit Ausnahae von Totschlagsfallen solrie von schlingen
gefangen werden. Die Fangvorrichtungen dürfen nieht an Stel len
angebracbt werden, an denen sie !.tenschen oder Nutztiere oefährden
können.
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(2) Der Magistrat kann, venn es zur BekäDpfung von übertrag-
baren Wildkrankheiten oder Wildseuchen erforderlich ist, auf
Antrag eines Jagdaustibungsberechtigten das Fangen der in Abs. 1
bezeichneten Jagdbaren Tiere mit Totschlagsfallen zulassen.

(3) Bewilliltungen nach Abs. 2 können erforderlichenfalls in-
haLtlich beschränkt, befristet und unter Auflaqen.und Bedingungen
erteilt werden.

(a) Bewilligxrngen nach Abs. 2 sind zu uiderrufen, wenn die
Notwendigkeit der Bekänpfung von übertragbaren WiLdkrankheiten
oder Wj.ldseuchen lreggefallen j.st oder wenn eine Beschränkung oder
Auflage niederholt oder Längere Zeit hindurch nicht eingehalten .
und der Mangel nicht innerhalb einer vom l,lagistrat gesetzten
Frist behoben wird.

(5) Die Landesregierung kann zur Verneidung von TierquäIereien
vorschrif ten über die Vergendung der nach Abs. 1 zulässigen Fal len
insbesondere über deren Art. AusstaLtung und Funktion, über die
Häufigkeit ihrer überprüfung am Aufstellungsort solrie über die
BehandLung der in ihnen gefangenen Tiere erLassen.

(O) Das Legen von Selbstschtissen ist verboten.

(7) Das Verti.lgen von Wild durch Auslegen von cift ist verboten.  

15. fn S 105 Abs. 1 sowj.e in S ftg und in dessen überschrif t
sird bei der Zitierung des alljeneinen Verwaitungsverfahrens-
gesetzes 1950 die Jahreszahl x195orr durch r '1991r ersetzt.

17 .  S  116 lau te t :

I's 115- (1) Die oberschiedskornrn iss ion r in foJ.genden oberkonnission
genannt, besteht aus folgenden,. von der Landesreg:ierung auf d.ie
Dauer von filnf Jahren zu bestellenden Mitqliedern:

1. einen rechtskundigen Bediensteten des Artes der Landesregie-
rung als Vorsitzenden;
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einen rechtskundigen Bediensteten des Amtes der Landesregie-

rung als BericHerstatter i
einem auf dem Gebiet des Naturschutzes sachkundigen Be-

diensteten des Amtes der Landesregrierung;
zuei auf dem Gebiet der Land- und Forstnirtschaft sachkundiqen

llitgliedern liber Vorschlag der Wiener Landwirtschaftskain'ner;
zwei auf den cebiet des Jagdwesens sachkundigen l{itgliedern

tiber Vorschlag des Wiener Landesj agdverbandes.

Filr jedes llitglied ist ein Ersatznitglied zu bestellen. Die lilit-
glieder (Ersatznitglieder) haben den Vorsitzenden die gewissen-

hafte Erfü11ung ihrer Obliegenheiten zu geloben.

(2) Ein }I i tgl ied ( Ersatznitgl ied) der Oberkonnission darf nicht
gleichzeit ig Mitgl ied einer Schiedskonnission (S 102), Mltgl ied
ej.ner Landesregierung oder Bezirksvorsteher sein und muB auBerden
zum Nationalrat wähLbar sein.

(3) Wenn ein Dli tgl ied ( Ersatzmitgl ied) der oberkoEEission sei-
ne Obliegenheiten in schwerwiegender !.leise verletzt oder das ak-
t ive Wahlrecht zum Nationalrat verl iert,  hat es die Landesregie-
rung seines Amtes zu entheben und ebenso wie irn Fal le der Erledi-
gung eine Neubestellung für den Rest der Funktionsperiode vor-
zunehnen. Zu den schwerwiegenden obliegenheitsverletzungen gehören

insbesondere die schwerwiegende Verletzung jagdrechtlicher Be-
stinmungen sovie das nehr a1s zveinal aufeinanderfolgende unent-
sötruldigte Fernbleiben von einer Sitzung der Oberkornrn j.ssion.

(4) (Verfassungsbestinnung) Oie Mitgl ieder der Oberkonmission
si.nd in Ausübung ihres A:ntes an keine Weisungen gebunden. r'

18 .  S  117 lau te t :

nS 117, (1) Die Oberkornrnission entscheidet nit  einfacher Stiro-
nenrnehrhdit. Bilden sich bei Schadensbeträgen roehr als zwei, nicht
von der einfachen llehrheit gestützte Meinungen, so werden die für
den höchsten Betrag abgregebenen Stinnen den für den nächst ge-
r ingeren Betrag abgegebenen solange hinzugezählt,  bis sich d, ie.

z .

3 .

4 .

5 .



erforderliche Mehrheit bildet. Keinen Uitglied ist es gestattet,
sich bei einer Entscheidung der stinme zu enthalten.

(2) In übriqen gelten für das Verfahren vor der Oberkonmission
dj.e SS 111 bis 114 sinngenäB.

(3) Eine Berufung gegen die Entscheidung der Obe_rkonnrission ist
nicht zuIässig. oie Entscheidung unterliegt nicht der Aufhebung
oder Abänderung in Verwaltunqsvege. rl

19. S 128 Abs. 3 lautet:

rt(3) Die Organe des öffentl ichen Sicherheitsdienstes haben
an der VolLziehung aer SS 49 Abs. 7,,  73a Abs. I  erster Satz,
76 Abs. 5, 83 Abs. 2 und 3, 86 Abs. 6 und 7 sowie 88 Abs. 3 durch
VorbeuqungsnaBnahmen gegen drohende verwaltungsübertretungen,
durch Maßnahnen, die für die Einleitung von Veraraltungsstrafver-
fahren erforderlich sind und durch Anwendung körperlichen Zlranges,
soweit dies€r gesetzl ich vorgesehen ist,  nitzuwirken. r '

20 .  IE  S 129 Abs.  1  I i t .  a  w i rd  nach der  Z i t ie rung "73a Abs.  1 ,
5, 5 und 8, rr die Zit ierung tt73b,t,  eingefügt.

21 .  In  den SS 129 Abs.  1  I i t .  a  und 130 Abs.  1  w i rd  d ie
Zit ierung 1t9O Abs. 1, 3 bis 5'r durch rrg0 Abs. 1, 6 und 7r ersetzt.

22 .  In  den SS 129 Abs.  1  L i t .  a  und 130 Abs.  1  und 2  w i rd  d ie
zit ierung rr90 Abs. 2rr d.urch t,gö abs. 5r ersetzt.

23 .  S  129 Abs.  1  ] - i t .  b  lau te t :

rrb) die in Bescheiden nach den SS 72 und Z3a Abs. 4 enthaltenen
AufLagen sowie die in Bescheiden nach S 90 Abs. 3 enthaltenen
Beschränkungen und Auflagen nicht einhä1t, ' ,

werden nach Maßgabe des Anhanges gestaltet.
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Altike]. II

(1) Für das ilagdjahr L992 ausgestellte (verlängerte) itahresJagd-

karten bleiben als Landesj agdkarten nach llaBgabe des t 50 Abs. 2

des Wlener ;ragdgesetzes in der Fassung des Artikels I Z 4 rreiter

gtlltig.

(2) Bei ftir das. JagdJ ahr 1992 ausgestellten (verIängerten) Jahres-

j agdkarten, welche nach Abs. 1 als Landesj agdkarten weiter güItig

sind, bestin:nt sich die fttnf j:ihrige Frist nactr S 53 Abs. 3 des

tfiener Jagdgesetzes in der Fassung des Artike Ls I Z 7 nach den

Eag ihrer letzten Ausstellung.

Alt ikel I Ir

Dieses cesetz tr i t t  an 1. Jänner 1993 in Kraft.
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V o r b l a t t ,

zum Entrrurf eines Gesetzes, mit deD das ?liener Jagdgesetz geändert
wird

Problern und Zi.e1i

Das derzeit in Geltung stehende Wiener Jagdgesetz entspricht
in einzelnen Bereichen nicht den heute maBgebenden Bedürfnissen.

' So ist die Ausstellung der Jagdkarten zu vereinfachen, die Be-
stinmungen über die in Jagd- und Wildschadensfäl1en zur Entschei-
dung in zlreiter Instanz berufene oberschiedsko:urission in ver-
f assungskonf orller Weise zu gestalten und auch die Aufstellung von
Totschlagsfallen grundsätzLich zu verbieten. Außerden nüssen jinde-

rungen in Hinblick auf die Regelungen des Berner übereinkommens
erfolgen.

Tnhalt:

Der vorliegende Entwurf orientiert sich an den nunnehrigen Er-
fordernissen und sieht die entsprechenden Neuregelungen vor.

Kosten:

Keine
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Erläuternde Benerkungen

zum Entlturf eines Gesetzes, nit dero das Wiener Jagdgesetz geändert

hrird

Das wiener Jagdgesetz, LGBI. für wien Nr. 6/L94a, rsurde mit der
Jagdgesetz-Novelle LGBl. für Wien Nr. 3L/1982 bereits einmal den
ge'wandelten Bedürfnissen des Jagdwesens angfepaßt. NunDehr erfor-
dern die Erfahrungen und Entwicklungen im Bereiche der Ausstellung
von Jagdkarten, aber auch die Rechtsprechung des verfassungsge-

richtshofes zur Anwendbarkeit des Art. 5 l,iIRK auf die Entschei-
dungen über den Ersatz von Jagd- und l{ildschäden eine neuerliche
Abänderung. Darüber hinaus solI auch der cedanke einer weidgerech-
ten Austibung der Jagd bezüglich der Verwendung von Fallen ver-
stärkt in cesetz zum Ausdruck gebracht verden. Die Verwendung von
Totschlagsfal len jegl icher Art ist grundsätzl ich verboten. Nur
wenn es zur Bekänpfung tibertragbarer Wildkrankheiten oder Wi.ldseu-
chen notwendig ist, kann der Magiistrat auf Antrag eine Ausnahrne
von diesero Verbot bewil l iqen.

Was die innerstaatl iche UDsetzung des in BGB1,Nr. 372/L982 kundge-
machten ilbereinkoronens über die Erhaltung der wildlebenden pflan-

zen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräune (Berner überein-
konmen) anlangt, soll hinsictrtiictr der in S 3 des Wiener Jagdge-
setzes aufgezählten j agdbaren Tiere, welche in den Anhängen II und
IIf dieses übereinkourmens angeführt sind und sonit zu den streng
geschützten bzw. geschützten Tierarten zählen, dernaBen vorge-
gangen verden, da8 sie weiterhin jagdbar bleiben und somit den
Bestirnroungen des Wiener Jagdgesetzes unterliegen. Es werden aller-
dings nach S 59 Abs. 1 des Wiener Jagdgesetzes durch Verordnung
der Landesregierung für die betreffenden Tierarten Schonzeiten ( je
nach Erfordernis auch ganzjährig) ,  in velchen sie veder verfolgt
noch gefangen oder erlegt werden dürfen, festzusetzen sein.
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Diese vorqangsweise wurde auf Anreglrng des Bundes und des t{iener
Landesj agrdverbandes ' eingesehlagen. Sie hat geqentiber einer Heraus-
nahlre der betreffenden fierarten aus dem Wiener Jagdgesetz und
somit deren Unterstellung unter die naturschutzrechtlichen Vor-
schriften den Vorteil, daB die betreffenden Tierarten zqrar den
jagdrechtlichen Bestiprnungen unterliegen, sie aber nicht bzw. nur
eingeschränkt bej agt werden dtirfen und ilberdies NachsteLlungen,
Beeinträchtigrungen und auch eine Entfernung der Eier strafrecht-
lich verfolgbar sind.

Zu Ar t .  I  Z  1  (S  2  le tz te r  Satz ) :

Irn Hinblick auf das Berner Übereinkomnen soll bei der Definition
der allgemeinen Ziele der Jagderirtschaft zum Ausdruck gebracht
werden, daB auch die Erhaltung gefährdeter und ernpfindlicher Wild-
arten zu berücksichtigen ist, um deren ereitere Reduktion hintan-
zuhalten .

z u  A r t .  r  z 2  ( s s  4 9  A b s .  1 u n d  A b s . 3 l _ i t .  a  u n d  b .  5 0  A b s .  4  1 i t .  c
und Abs.  6 .  51  Abs .  11 i t .  a .  53  Abs .  1  E in le i tuncr  und l i t .  - i .

5 4 .  5 5  A b s .  1 ,  6 4  A b s .  1 I i t .  c  u n d  ü b e r s c h r i f t  z u  S  5 4 ) :

Diese Vorgangsweise soI1 die erforderl ichen terninologischen
Anpassungen iro Zusan:nenhang nit den Neuregelungen nach Art. f
Z 4, 5 und 7 herbeiftihren.

Zu Ar t .  f  Z  3  (SS 49 Abs.  1  und 83  Abs-  2 ' t :

Der Begrif f  der Organe des öffentl ichen Sicherheitsdienstes f in-
det sich irn Art. 118 Abs. 8 B-VG in der Fassung des BVG BGBI .
Nr.565/1991 sowie irn S 68 Abs. 2 des Wiener , fagdgesetzes. .  Die
gegenständliche Änderung dient sonit einer Vereinheitlichung der
RechtssDrache.

s o w i e  5 7  A b s .  1 l :

Nach den bisheri.gen Vorschriften verlor
(ernäßigte Jahresj agdkarte) nach Ablauf

eine Jahresjagdkarte
eines jeden Jagdj ahres
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ihre Gtil"tigkeit, konnte jedoch nach Ua8gabe der vorgesehenen
ForDulare dreimal verlängert werden. Nach dem vierten Gültigkeits-
j ahr war dann die Jahresjagdkarte zu erneuern.

Dengegenüber serden in einigen Bundesländern (2.8. j.n Nj.ederöster-
reich, Oberösterreich und der Steiernark) zun Teil seit geraumer
Zeit rrl.,andes j agdkartenrr ausgestellt, deren Gültigkeit von der
Entrichtung des Mitgliedsbeitrages an den l,andesjägdverband ab-
häng't. Durch die Ej.nzahlung des genannten Beitrages in den Folge-
j ahren wird dann jeweils für das betreffende Jagdj ahr eine ver-
längerung der cültigkeit der Jagdkarte ohne rreitere behördliche
Tätigkeit ereicht.

Diese Vorgangsweise stellt einerseits eine Erleichterung ftir
jeden Jagdkartenbelrerber dar und dient andererseits der Verwal-
tungsvereinfactrung.

Zulr Zwecke der Verneidung des Entstehens einer Art rtewigen Jagd-
karterr wird jedoch der vereinfachten Verlängerung eine amtsuegige
Überprüfung des Vorliegens von Verweigerungsgründen gegenüber-
gestel1t. Danit erscheint nach den bisherigen Erfahrungen das
öffentl.iche Interesse an einer Jagdkarteninnehabung: durch ver-
läBliche Personen ausreichend gewahrt, zunal ja ohnedies aus
gegebenen AnlaB (S 53 leg.cit .  )  ein Entzug von Jagdkarten jeder-
zeit  nögl ich ist.

un die vorgesehene umstell.ung auch terninol_ogisch klarzustellen,
v'urde der bisherige Begriff dei ,'Jahres j agd.karte" durch jenen der
"Landesjagdkarterr ersetzt und darnit auch bereits ein begriffiicher
cleichkl.ang nit anderen Bundesländern erreicht. was die sonstigen
voraussetzungen für die Aussterlung einer Landesj agdkarte anlangt,
so1len keine änderungen vorgenon'nen werden. rnsbesondere bestätigt
der Wiener Landesjagdverband auch neiterhin das Vorliegen der
jagdJ.ichen Eignung eines Jagd.kartenbewerbers. cesonderte Bestin-
nungen über das vorriegien einer ausreichenden Jagdhaftpflichtver-
sicherung konnten entfallen, da der wiener Landesj agdverband in
Entsprechung des ihn obliegenden gesetzlichen Auftrages (S 58
Abs. 1 l i t-  f  1eg.cit .)  eine Kollekt iwersicherung abgeschlossen
hat und die Entrichtung des die cültigkeit der Landes j agd"karte be-
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nirkenden l,litgliedsbeitrages auch die Einbeziehung in die Ver-
s icherung beetirkt.

Da nunnehr dle Landesjagdkartenfornulare filr 1ängere Zeit Ver-
rtendungf f,inden sollen, waren auch ausdrllckliche Regelungen für
den Fa1l der Beschädigung, der Unleserlichkeit und d91. zu tref-
fen .

Die vorstehenden Erläuterungen beziehen sich in gleicher l{eise
auch auf die rrermäßigte Landes j agd.karterr. Da der rna8gebliche Un-
terschied zur Landesj agdkarte nur in einer ErnäEigrung bei. der zu
entrichtenden Versaltungsabgabe besteht, erilbrigten si.ch' in diesern
Punkte lreitere Vorschriften.

Z u  A r t .  I  Z  6  ( €  5 3  A b s .  2  1 i t .  a ) :

Mit dieser Bestirnriung nird auf das Jugendgerichtsqesetz 19gg
Bedacht genoumen.

Z u  A r t .  I  Z  9  ( S  5 9  A b s .  1 ) :

Auch bei. dieser Regelung erfolgte eine Anpassung an das neu ge-
schaffene System der Ausstellung von Landesj agdkarten. Gleichzei-
tig konnten die Bestinnungen tiber die erstnalige lrtitteilung der
Jagdkartenj.nhaber zuE Zeitpunkt des Inkrafttretens des Wiener
Jagdgesetzes (1. Jänner 1948) entfal len.

Z u  A r t .  f  Z  1 0  ( q  6 8  A b s .  2 ' l :

Die gegenständliche änderung berüöksichtigt die neuerliche Wieder-
verlautbarung des Venraltungsstrafgesetzes.

Z u  A r t .  I  Z  1 1  ( S  7 3  A b s .  4  t i t .  b ) :

Uhus (Bubo bubo) sind bei ihrer Verwendung zur Ausübung der Lock-
jagd groBen StreBbelastungen ausgesetzt. Neben den dabej. auftre-
tenden Angstzuständen serden sie von dqt sich ihnen aggressiv
und ohne Vorsicht nähernden Federwild oftmals aber auch verletzt.
Die dadurch bedingten hohen verluste rrerden in der FoLqe durch
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die Aushorstung von üungtieren ausgeglichen. Im Interesse der
Gevährleistung eines ausreichenden Tierschutzes erscheint sonit
die genannte Jag.hethode nicht mehr vertretbar. ltit der gegen-
ständlichen Änderung wird daher den heute naBgebenden Erfordernis-
sen Rechnung getragen und die Ertei1ung einer bisher zulässigen
dj.esbezüglichen Betrilligung ausgesctrlossen.

Zu Ar t .  f  Z  12  und 19  (SS 73a Abs.  8  sowie  128 Abs.  3 ) :

Die gegenständlichen Regelungen bezsrecken eine Entlastung der Organe
des öffentlichen Sicherheitsdienstes von nicht zun Bereiche der
allgeneinen Sicherheitspolizei gehörenden Aufgaben.

Z u  A r t .  T  Z  1 3  ( S  7 3 b l :

Durch die vorgesehene linderung vird eine Erweiterung der schon bisher
gel.tenden Schutzbestj.nmungen vorgenonmen. AuBerdem erfolgt durch
die gegenständliche Neuregelung eine Berücksichtigung des Berner
übereinkotntnens .

Zu  Ar t .  f  Z  14  (S  89  ers te r  Satz ) :

IE Hinblick auf das Berner Übereinkon:aen war neben der Ven{endung
kilnstlicher Lichtquellen beiu Fangen oder Erlegen von Wild, aus-
genolrBen schwarz- und Raubwild, auch noch die versendung von
Restlichtaufhellern zu verbieten.

Z u  A r t .  I  Z  L 5  ( s  9 0 ) :

Bisher hat das wiener Jagdgesetz bei einzelnen Arten jagdbarer Tiere
grundsätzlich das Fangen n5.t Fallen, nicht jedoch nit Schlingen
gestattet. Mit behördl,icher Bewilligung konnten aber auch andere
j agdbare Tiere mit Fallen gefangen verden. Gleichzeitig bestand
.für die Landesregierung (S 90 Abs. : in Verbindung nit S 124
Abs. 2 1eg.cit. ) die Uöglichkeit, im Verordnunqsveg die Anwendung
veiterer Fangarten und Fangbittel zu verbieten; Von dieser Mög-
lichkeit vurde in bezug auf Tellereisen und Schwanenhals Gebrauch
genacht.
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Auch.senn es auBer Zneifel steht, daß eine veidgerechte Ausllbung
der Jagd Echon den Aspekt des Tj.erschutzes beinhaltet, so1l nun-
nehr berelte in Wiener Jagdgesetz selbst ein grroBer Bereich des
Fallenstellens, nämlich jener der Totschlagrsfallen, grundsätzlich
mit einen verbot belegü und dauit auch in wien der Gedanke des
Tierschutzes Lm Jagdr.resen noch klarer zum Ausdruck gebracht wer-
den. wenn es allerdings zur Bekänpfung von ilbertragbaren Wild-
krankheiten oder seuchen erforderlich ist, soll von !,tagistrat auf
Antrag eines Jagdaustibungsberechtigrten die Verwendung von Tot-
schlagsfallen in Einzelfall zugelassen rrerden können.

In llinblick auf die Sicherstellung eines optinalen Tierschutzes
bestebt das Erfordernis, die verwendunq der zuIässigen Fallen in
konkreten Einzelregelungen umfassend zu regeln. In diesen Sinne
ist die Landesregierung nactr Abs. 5 ernächtigt, die notwendigen
Rechtsvorschriften in Rahnen der gesetzlichen Vorgaben zu erlassen.

Die in bisherigen Abs. 1 vorgesehene Argiabe der Häufigkeit der
ilberprüfung der Fa11en konnte in Anbetracht der gegenständlichen
Verördnungsernächtigrung entf a1 1en.

Da auf die Elnbeziehung veiterer jagdbarer Tierarten mangels
Bedarfes hiefür verzichtet trerden kann, konnte auch die in bisheriqen
Abs. 3 festgelegte Verordnungsernächtigung entfallen.

Zu Ar t .  r  Z  16  (Ss  105 Abs.  1  und 119) :

Diese Anderungen nehmen auf die neuerliche l{iederverlautbarung des
A1lgeneinen Venraltungsverfahrensgesetzes Bezug.

Zu Ar t  f  Z  17  und 18  (SS 115 und 117) :

Der verfassungsgerichtshof hat in seinen Erkenntnis vou 16. L2.rgg7,
G t29,205,21O.232/87, ausgesprochen, daß Regelungen über den Er-
satz von Jagd- und Wildschäden zum Zivilrecht in Sinne des öster-
reichischen Rechtssystens gehören und folglich hier tiber ziviL-
rechtliche Ansprüche und värpflichtungen iu Sinne des Art. 6 der
Menschenrechtskonvention (MRK) zu entscheiitän ist (vfslg 51oo/1965).



Der Verfassungsgerichtshof hat weiters ausgeftlhrt ' daß Art. 5

Abs. 1 t{RK verlangt, 'daB liber zivilrechtliche AnsPrüche und Ver-

pflictrtungen oder über die Stichhaltigkeit der strafrechtl.ichen

Anklage ein Tribunal selbst entscheidet. In Erkenntnis G LgLl86

vom 14.10.1987 hat der verfassungsgerichtshof - den Erkenntnis

VfSIg. ]-o.29L/]-:984 folgend - unter Heranziehung des Art. 5 l.lRK und

des österreichischen vorbehalts zu diesen Artikel dargelegt, daß

ein den Organisationsgarantien des Art. 6 MRK entsprechendes Tri-

bunal das verfahren nach den Garantien desselben Artikels durch-

zufüIrren und aufgrund des Ergebnisses dieses verfahrens selbst zur

Strafe zu verurteilen hat. Der so für den Bereich des Strafrechtes

erroittelte Inhalt des Art. 6 URK nuß offenbar auch filr den Kern-

bereich der rtcivj.l rightsrr gelten.

Da die Entscheidung über den Ersatz von Jaqd- und wildschäden,

ungeachtet. der Eigenheit des österreichischen Rechtes solche

Angelegenheiten trotz ihrer bürgerlich-rechtlichen Natur des

engen Sachzusammenhanges vegen in den jagdrechtlicben vorschriften
zu regeln, zur ziviljustiz gelrört, reicht die nachprüfende Xon-

trol le des Verwaltungsgerichtshofes al lein nicht aus. Ulr Art.  5

MRK gerecht zu verden, ist es vj.elmehr notlrendig, dag die vor-

ang:ehende Entscheidung von einer Behörde mit Tribunalcharakter
getroffen vird.

Da die zur letztinstanz lichen Entscheidung von Jagd- und l{ildschä-

den in Wien eingerichtete oberschiedskoromission in gleieher Weise

wie die in zitj-erten Prüfungsverf ahren vor dem Verfassunqsge-

richtshof beurteilte oberkoyntnissi.on für Jaqd- und Wildschäden
nach dem Niederösterreichischen Jagdgesetz 1974 nicht die darge-

legte Tribunalqualität aufweist, treffen die dort abgegebenen

Darlegungen auch voll auf die Wiener Situation zu und belasten

die hier bestehenden Regelungen nit Verfassungswidrigkeit. Aus

diesem crund rrar daher auch ln diesen Punlt eine änderung des
Wiener Jagdgesetzes erforderlich.

Da der verfassungsgerichtshof j.n seinen z j.tierten ,ludikat ein-
geräumt hat, daß die besonderen Ziele und FoJ.gen eines Zivilver-
fahrens es nohl nöglich machen, der Entscheidung durch das Tribu-.
nal ein verfahren vor einer veisungsgebundenen Vertraltungsbehörde
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vorzuschalten und es ausreicht, wenn das letztlich rnaßgeb1iche
Tribunal aufgrund sdlbständiger FeststeLlung und Würdigrung der
Tat- und Rechtsfragen die Sachentscheidunq fä1It, kann sohin
durch eine entsprechende Umgestaltung der organisation der Ober-
schiedskonrnission eine verfassungskonf orne Regelung erreicht
werden.

Nach der Rechtsprechung des EGl,iIR ist es für die Gerichtsqualität
des rechtsprechenden Organs, närnlich des Tribunals in Sinne des
Art. 6 Abs. 1 ItfRK ni.cht erforderlich, daß diesem ein Richter in
klassischen Sinn (unabhängig, weisungsfrei,  unabsetzbar, unver-
setzbar) angehört, sondern es nird für ausreichend erachtet, daß
das Tribunal bestirnnte Kriterien, wie Unabhängigkeit gegenüber der
Exekutive und den verfahrensbeteiligten sowie eine längere Amts-
dauer aufveist, welche vom EGI{R bei einer Zeit von fünf Jahren aLs
qegeben angenonmen wird (vg1 . Urtei l  des EGMR vom 16. Jul i  1971
in FalL Ringeisen) .

Auf Anrequng des Bundes wurde nun bei der Ungestaltung der Organi-
sation der Oberschiedskornm j_ss ion zwecks Erreichung einer verfas-
sungskonfornren Regelung keine Richterbeteitigung vorgesehen, son-
dern wurden deren Mitgl ieder in HinbLick auf Art.  20 Abs. 1 B-vc
mit Verfassung:sbestinnung (Abs. 4) weisungsfrei.  gestel1t.

Zu  Ar t .  f  Z  20  b is  23  (SS 129 Abs.  ,1  1 i t .  a  und b
u n d  1 3 0  A b s .  1  u n d  2 ) :

Die Änderungen ergeben .icf, au= den Neuregelungen der SS 73b und

Z u  A r t .  I Z  2 4  ( A n l a q e n  l u n d Z  z u q  4 9  A b s .  3  l i t  a  u n d  b )  u n d
A r t .  f f :

a n

Die künftig vorgesehenen Fbrnulare für Landesj agdkarten (ernäßigte
Landesj agdkarten ) entsprechen den neueri RegeLungen. Gleichzeit ig
sorl aber auch durct! die übergangsbestinnung des Abs. 1 vernieden
werden, daß Inhaber von für das Jahr 1992 gült igen Jahresjagdkar-
ten - gleichgültig ob es sich um Erstausstellungen oder un Ver-
Iängerungen handett - automatisch um eine neue Landesjagdkarte
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' 
elnkornmen n{lssen. Außerdem wurde bei der Gestaltung der Anlagen

auclr auf Jagdkartenihhaberinnen Bedacht genonmen.
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